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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Nach Auffassung des Nationalrats soll eine ausdrückliche Möglichkeit, Betreibungen mit
böswilliger oder rechtsmissbräuchlicher Absicht strafrechtlich zu sanktionieren, ins
Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Die grosse Kammer nahm in der Herbstsession
2019 eine entsprechende Motion Addor (svp, VS) mit 111 zu 72 Stimmen bei 9
Enthaltungen an. Der Motionär erachtete die bundesgerichtliche Praxis, solche Fälle
gegebenenfalls unter den Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) zu subsumieren, als
nicht ausreichend, wohingegen der Bundesrat aus ebendiesem Grund den
gesetzgeberischen Handlungsbedarf verneint und die Motion zur Ablehnung beantragt
hatte. 1

MOTION
DATUM: 10.09.2019
KARIN FRICK

Privatrecht

Angesichts der Senkung des politischen Mündigkeitsalters auf 18 Jahre erachtet es das
Parlament für sinnvoll, auch das zivilrechtliche Mündigkeitsalter von 20 auf 18 Jahre
herabzusetzen. Der Ständerat überwies ohne Gegenstimme eine vom Nationalrat im
Vorjahr verabschiedete entsprechende Motion. Bereits im Juni gab der Bundesrat
einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Darin wies er auch auf gewisse Gefahren
dieser Neuerung hin. So werden für die 18 und 19jährigen namentlich der Schutz vor
Kreditgeschäften sowie arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer, die
nicht Lehrlinge sind, dahinfallen. 2

MOTION
DATUM: 21.03.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat beriet die Vorschläge des Bundesrates für eine Teilrevision des
Gesetzes über die Schuldbetreibung und den Konkurs. Nachdem Eintreten
unbestritten war, setzten sich in der Detailberatung einige nicht besonders umstrittene
Abänderungsanträge der Kommissionsmehrheit durch. Keine Erfolgschancen hatten
dagegen die Anträge der Linken. Dabei wurde unter anderem die Forderung, bei der
Pfändung nicht mehr auf den Zwangsbedarf, sondern auf ein soziales Existenzminimum,
wie es von den Fürsorgeämtern definiert wird, Rücksicht zu nehmen, mit 114 zu 63
Stimmen abgelehnt. Der Ständerat nahm an der umfangreichen Gesetzesrevision
ebenfalls eine Vielzahl von kleineren Änderungen vor. Zudem wies er einen Teil der
Vorlage an den Bundesrat mit der Auflage zurück, eine Zusatzbotschaft über die
Auswirkungen des 1991 ratifizierten Lugano-Abkommens auszuarbeiten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.1993
HANS HIRTER

Die Teilrevision des Gesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs konnte
abgeschlossen werden. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, waren beide
Kammern auf Antrag von Bundesrat Koller bereit, die Frage einer vollständigen
Kompatibilität mit dem Lugano-Abkommen einstweilen zurückzustellen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.12.1994
HANS HIRTER

Mit einer als Postulat überwiesenen Motion Leumann (fdp, LU) regte der Ständerat eine
Gesetzesanpassung an, welche die im elektronischen Geschäftsverkehr übliche digitale
Signatur der eigenhändigen Unterschrift gleichstellt. Der Bundesrat anerkannte zwar
die Notwendigkeit von neuen Regelungen, er sah darin aber mehr als ein blosses
technisches Problem. So werde für bestimmte Vertragsabschlüsse bewusst ein
handschriftliches Verfahren verlangt, um schwächere Vertragspartner zu schützen (z.B.
mit einem Widerrufsrecht). Noch bevor man die digitale Signatur als gleichwertig
anerkennen könne, müsse deshalb abgeklärt werden, wie dieser Schutz im
elektronischen Kommerz beibehalten werden kann. Der Nationalrat überwies mit dem
Einverständnis des Bundesrates eine Motion Nabholz (fdp, ZH), welche in allgemeiner
Form die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für den Umgang mit digitalen
Unterschriften und Urkunden verlangt. 5

MOTION
DATUM: 18.06.1999
HANS HIRTER
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Der Bundesrat beantragte dem Parlament eine Revision der Bestimmungen des
Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung. Es geht dabei um die
ausdrückliche Anerkennung der elektronischen Buchführung und die Möglichkeit,
Buchungen, aber auch relevante Geschäftskorrespondenzen in elektronischer Form
rechtsgültig zu archivieren. Beide Ratskammern stimmten der Reform diskussionslos
zu. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Ständerat der Motion Nabholz (fdp, ZH) für die Schaffung
eines rechtlichen Rahmens für den Umgang mit digitalen Unterschriften und Urkunden
zu. Bereits zuvor hatte der Bundesrat mit einer neuen Verordnung die Leitplanken
gesetzt für die Verwaltung der öffentlichen Schlüssel, welche die Echtheit der
Unterschriften zertifizieren. Diese Aufgabe soll in der Schweiz von einer privatrechtlich
organisierten Gesellschaft (Swisskey AG) übernommen werden. Bei der Anerkennung
der digitalen Unterschrift steht die Schweiz unter Wettbewerbsdruck, hat doch die EU
anfangs Jahr mit einer Richtlinie die allgemeinen Bedingungen in Kraft gesetzt, welche
ihre Mitgliedstaaten bis Mitte 2001 ins nationale Recht umsetzen müssen. Der Direktor
des Bundesamts für Justiz, Heinrich Koller, skizzierte zwar im Oktober den Inhalt des
entsprechenden neuen Gesetzes, das neben der Gleichstellung der digitalen mit der
handschriftlichen Signatur auch Konsumentenschutzbestimmungen für im Internet
abgeschlossene Kauf- und Mietverträge bringen soll. Die angekündigte Vernehmlassung
wurde aber erst Anfang 2001 gestartet. 7

MOTION
DATUM: 26.09.2000
HANS HIRTER

Im Herbst eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren über eine
Vereinheitlichung des in 30 Gesetzen verstreuten Haftpflichtrechts. Als wichtige
Neuerung ist die Verdoppelung der Verjährungsfrist für Schadenersatzforderungen auf
20 Jahre vorgesehen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche
einen besseren Schutz für einen gutgläubigen Käufer verlangt, der (z.B. im
Liegenschaftshandel) Anzahlungen auf ein Gut geleistet hat, dessen bisheriger Besitzer
aber noch vor der Übertragung in Konkurs geht. Hintergrund dieses Vorstosses war die
neue Bestimmung des 1997 revidierten Schuldbetreibung- und Konkursgesetzes, dass
eine Konkurseröffnung unverzüglich, d.h. noch vor ihrer Publikation Rechtskraft erhält.
Wenig später überwies der Nationalrat auch noch eine Motion Baader (svp, BL) mit
demselben Inhalt. Der Ständerat lehnte diese Motion mit dem Argument ab, dass es
keinen Sinn mache, den Bundesrat mit einer Revision zu beauftragen, welche der
Nationalrat mit seiner Zustimmung zur parlamentarischen Initiative Cina selbst in die
Hand genommen habe. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2001
HANS HIRTER

Im Sommer präsentierte der Bundesrat den Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz
über die Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur. Mit diesem
Gesetz würden digitale Unterschriften, deren Echtheit durch einen
Zertifizierungsdienst garantiert ist, der handschriftlichen Signatur gleichgestellt.
Erforderlich sind diese zertifizierten Unterschriften im Geschäftsverkehr allerdings nur
dort, wo das Gesetz eine handschriftliche Beurkundung vorschreibt. Auf die
ursprünglich angekündigte Koppelung dieser Vorlage mit zusätzlichen
Konsumentenschutzmassnahmen für den Geschäftsverkehr im Internet wurde
verzichtet; die entsprechenden Regelungen sollen in ein eigenes Gesetz aufgenommen
werden, für welches im Berichtsjahr die Vernehmlassung durchgeführt wurde. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.07.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat machte sich an die Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Cina
(cvp, VS) zum Schutz gutgläubiger Käufer von Immobilien, welcher er im Jahre 2001
Folge gegeben hatte. Er ging dabei aber nicht soweit, wie dies Cina verlangt hatte, und
nahm eine unmittelbar vor der Publikation eines Konkurses gemachte Anzahlung nicht
vom Konkursbeschlag aus. Um das Risiko derartiger Anzahlungen zu vermindern,
beschloss er immerhin, dass die Frist zwischen Konkurseröffung und deren Notierung
im Grundbuch möglichst kurz (maximal zwei Tage) ausfallen muss. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2003
HANS HIRTER
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Der Nationalrat behandelte in der Sommersession den 2001 vom Bundesrat vorgelegten
Entwurf für ein Bundesgesetz über die elektronische Signatur. Zweck der Vorlage ist
die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für die Zertifizierung dieser Unterschriften,
damit sie im Geschäftsverkehr handschriftlichen Signaturen gleichgestellt werden. Die
SP stellte erfolglos einen Rückweisungsantrag an den Bundesrat. Dieser hätte ihrer
Meinung nach diese Bestimmungen in das geplante neue Gesetz über den
elektronischen Geschäftsverkehr zu integrieren und dabei namentlich auch Aspekte des
Konsumentenschutzes zu berücksichtigen. Der Bundesrat und die bürgerliche
Kommissionsmehrheit hatten dagegen ins Feld geführt, dass es hier erst einmal darum
gehe, mit den Bestimmungen über die staatliche Anerkennung von
Zertifizierungsdiensten die Infrastrukturen für die allgemeine Verwendung der digitalen
Unterschriften zu schaffen, über die möglichen Anwendungsformen und ihre
Einschränkungen im Geschäftsverkehr und auch in anderen Bereichen (z.B. E-Voting)
müsse dann in einem zweiten Schritt entschieden werden. In der Detailberatung hiess
der Nationalrat die Vorlage gegen den Widerstand der Linken weitgehend gemäss der
Regierungsvorlage gut. Dieselben Fronten ergaben sich auch im Ständerat, wo das
Gesetz mit 34 zu 5 Stimmen angenommen wurde. Die wenigen unbedeutenden
Differenzen konnten in der Wintersession beigelegt werden. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
HANS HIRTER

Bei der Behandlung der parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) zum Schutz
gutgläubiger Käufer, welche Immobilien von konkursiten Verkäufern erworben haben,
schloss sich der Ständerat dem Beschluss des Nationalrats (Verkürzung der
Publikationsfrist einer Konkurseröffung auf zwei Tage) an. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER

Der Nationarat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen oppositionslos eine
Motion der FDP-Fraktion für eine Erhöhung des Verzugszinses für säumige Schuldner
nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist. Der gemäss Art. 104 OR geltende Zins von
5% decke die Kosten der Gläubiger bei weitem nicht mehr und sollte nach Ansicht der
Motionäre angemessen erhöht werden. Da im Vorstoss keine exakte Zahl für den neuen
Zinssatz enthalten war, empfahl ihn auch der Bundesrat zur Annahme. Dies im
Gegensatz zu einer im Berichtsjahr von der SVP-Fraktion eingereichten, vom Parlament
noch nicht behandelten Motion, die explizit einen Satz von 10% fordert. 14

MOTION
DATUM: 17.12.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative Zanetti (sp, SO) Folge
gegeben, die verlangte, dass bei einem Konkurs die ausstehenden Löhne nur noch bis
zu einer bestimmten Maximalsumme gegenüber anderen Forderungen von Gläubigern
privilegiert sein sollen. Die Kommission für Rechtsfragen legte nun eine entsprechende
Teilrevision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vor. Sie
beantragte darin, dass Forderungen von Arbeitnehmern nur bis zum Betrag des gemäss
obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes (derzeit
126'000 Fr.) in der ersten Klasse privilegiert sein sollen. Über diesen Höchstbetrag
hinausgehende Forderungen wären in der dritten Klasse einzuordnen. Der Bundesrat
war damit grundsätzlich einverstanden. Er regte jedoch an, die aus einem Sozialplan
entstehenden Ansprüche von Arbeitnehmern besser zu berücksichtigen. Der
Nationalrat stimmte in der Wintersession dieser Revision zu und nahm das Anliegen des
Bundesrates auf. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Nach dem Ständerat hiess auch der Nationalrat der Teilrevision der Bestimmungen im
Zivilgesetzbuch über den Register-Schuldbrief gut. Dieser kann in Zukunft auch in
papierloser Form ausgefertigt werden. Im Rahmen dieser Revision verabschiedete das
Parlament auch weitere vom Bundesrat beantragte Modernisierungen des
Immobiliarsachen- und Grundbuchrechts. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2009
HANS HIRTER

Im April 2010 legte die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen ihren Bericht zu
zwei parlamentarischen Initiativen vor, die 2006 von Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL; Pa.Iv. 06.490) bzw. 2007 von Hermann Bürgi (svp, TG; Pa.Iv. 07.497) eingereicht
worden waren. Beide Vorstösse verlangten eine Verlängerung der Verjährungspflicht
für Sachmängelansprüche. Die Kommission schlug in einem Entwurf zur Revision des
Obligationenrechts zwei Varianten vor, bei denen die Verjährung nach zwei bzw. fünf
Jahren (bei Sachen für unbewegliche Werke) oder aber einheitlich bei fünf Jahren

BERICHT
DATUM: 30.04.2010
MARC BÜHLMANN
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eintreten soll. Die bisherige Regelung sieht eine einjährige Frist ab Lieferung der Sache
vor, was als zu kurz betrachtet wird und im Widerspruch zu EU-Recht steht. Alle
Bundesratsparteien mit Ausnahme der SP sprachen sich gegen eine einheitliche Frist
von fünf Jahren aus, begrüssten jedoch die variable Variante. 17

Der Ständerat nahm den Vorschlag des Nationalrats zur Teilrevision des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs diskussionslos an. Der Vorschlag
geht auf eine parlamentarische Initiative Zanetti (sp, SO) aus dem Jahre 2003 zurück.
Das Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs soll so geändert werden, dass die bei
einem Konkurs ausstehenden Löhne nur noch bis zu einem Maximalbetrag (126'000
Franken Jahreslohn) gegenüber anderen Gläubigerforderungen privilegiert sein sollen.
In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 192 zu zwei Stimmen,
der Ständerat entschied sich einstimmig dafür. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
MARC BÜHLMANN

Personen, die aufgrund ungerechtfertigter Zahlungsbefehle auf Aberkennung der
Schuld klagen müssen, sollten künftig rasche Lösungen zur Löschung des
Betreibungseintrags gewährleistet werden. Mittels parlamentarischer Initiative forderte
FDP-Nationalrat Fabio Abate (TI) eine entsprechende Gesetzesanpassung im SchKG. In
seiner Begründung argumentierte er, dass mutmassliche Schuldner, die eine
Aberkennungsklage einreichen, mit äusserst hohen Gebühren belastet würden,
während diese für mutmassliche Gläubiger erheblich geringer ausfalle. Dies eröffne ein
Fenster für Missbrauch, was laut Abate in der Praxis tatsächlich häufig passiere. Neben
den offensichtlichen Nachteilen, die Personen, die das «Nichtbestehen der Schuld
feststellen lassen müssen», bei Geschäften wie einem Mietvertrag oder auf der
Stellensuche erführen, könnten ihnen auch erhebliche finanzielle Nachteile auferlegt
werden. Dies geschehe unabhängig davon, ob die Schuld überhaupt je bestanden habe
oder bereits getilgt worden sei. Der Initiant schlug als Lösung vor, dass Forderungen
während einer festzulegenden Frist gerichtlich geltend gemacht werden müssen. Bei
Vernachlässigung dessen würde die Betreibung künftig hinfällig und der Zahlungsbefehl
aufgehoben und gelöscht. Die RK-NR beschloss im Oktober 2010 einstimmig, der
parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Im Mai 2011 tat es ihr ihre
Schwesterkommission gleich. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2011
CATALINA SCHMID

Mit dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes ab dem 1. Januar 2013 wird neu
der Entzug der Handlungsfähigkeit nicht mehr in den kantonalen Amtsblättern publik
gemacht. Ob eine Person handlungsfähig ist, hat insbesondere bei Vertragsschlüssen
eine Bedeutung, da bevormundete Personen keine Verträge abschliessen können. Um
auch in Zukunft die Rechtssicherheit wahren zu können, gaben beide
Rechtskommissionen einer parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) Folge, welche
fordert, dass das kantonale Betreibungsamt künftig über die Ergreifung oder Aufhebung
einer Massnahme des Erwachsenenschutzrechtes informiert wird und die Information
im Betreibungsregister einträgt. So ist die Information auch Dritten bei der Einholung
des Betreibungsregisterauszuges zugänglich.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2012
NADJA ACKERMANN

Der Ständerat überwies ein von 34 Ratsmitgliedern unterzeichnetes Postulat Bischof
(cvp, SO) (13.3217), das den Bundesrat beauftragt, die Notwendigkeit einer Revision des
Allgemeinen Teils des Obligationenrechts (OR) von 1912 hinsichtlich der
Benutzerfreundlichkeit zu prüfen. Dahinter steht ein wissenschaftliches Projekt für das
die Schweizer Rechtsfakultäten in den letzten fünf Jahren unter dem Titel „Schweizer
Obligationenrecht 2020“ einen Entwurf des neuen OR entworfen hatten. Ein
gleichlautendes Postulat Caroni (fdp, AR) (13.3226) wurde auch im Nationalrat
überwiesen. 20

POSTULAT
DATUM: 18.06.2013
NADJA ACKERMANN

Im Auftrag der 2010 Folge gegebenen parlamentarischen Initiative Stähelin (cvp, TG)
schlug die Rechtskommission des Ständerats die ersatzlose Streichung der
Bestimmungen über den Vorauszahlungsvertrag im Obligationenrecht vor. Da diese
Vertragsform seit den 1960er Jahren jegliche praktische Bedeutung verloren hatte,
konnte die Gesetzesänderung in der Schlussabstimmung in beiden Kammern
einstimmig angenommen werden. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Fälle von unzureichendem Rechtsschutz bei Asbestopfern waren 2007 der Anstoss für
eine Motion der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen (07.3763), die den
Bundesrat mit der Revision des Haftpflichtrechts beauftragte. Die Verjährungsfristen
sollten derart angepasst werden, dass auch bei Spätschäden Schadenersatzansprüche
gegeben sind. 2014 lag nun dem Parlament ein Entwurf zur Revision des OR vor, durch
den die bislang komplexen und unübersichtlichen Regelungen punktuell angepasst und
verbessert werden sollten. Zu den Kernpunkten der Vorlage gehörte erstens, nicht
zuletzt in Reaktion auf ein Urteil des EGMR, die Einführung einer besonderen,
absoluten Verjährungsfrist von dreissig Jahren bei Personenschäden und
Bauwerkmängeln. Zweitens sollte für Ansprüche aus dem Delikts- und
Bereicherungsrecht die Verjährungsfrist von einem auf drei Jahre verlängert werden.
Schliesslich war drittens für vertragliche Forderungen eine Frist von zehn Jahren
vorgesehen. Die Vorschläge kamen beim Nationalrat nicht gut an. Die SVP und die FDP
votierten gar für Nichteintreten, konnten sich aber nicht durchsetzen. Gut hiess der
Nationalrat nur die Fristverlängerung für das Delikts- und Bereicherungsrecht. Bei den
Spätschäden reduzierte er die Frist aufgrund der schwierigen Beweisbarkeit von
dreissig auf zwanzig Jahre und bei den vertraglichen Forderungen wollte er bei der
aktuellen Regelung bleiben. Mit 84 zu 45 Stimmen bei 59 Enthaltungen aus den Reihen
der SP, der Grünen und der SVP überwies der Nationalrat die Vorlage an die zweite
Kammer. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2014
NADJA ACKERMANN

Im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs (SchKG)) beantragte der Bundesrat, die Motion Rutschmann (svp, ZH), welche
die SchKG-Revision angestossen hatte, abzuschreiben. Die beiden Parlamentskammern
folgten dem Antrag des Bundesrates und schrieben die Motion in der Sommer- bzw.
Herbstsession 2015 ab. 23

MOTION
DATUM: 25.09.2015
ELIA HEER

Mit der Revision des Verjährungsrechts, welches im Wesentlichen nach wie vor auf
dem Obligationenrecht von 1881 basiert, sollen insbesondere verschiedene
Verjährungsfristen auf ihre heutige Tauglichkeit hin überprüft werden. In seinem
Entwurf schlug der Bundesrat drei zentrale Änderungen vor: Die relative
Verjährungsfrist sollte von einem auf drei Jahre erhöht und die absolute
Verjährungsfrist von zehn auf dreissig Jahre verlängert werden, um damit auch
Spätschäden gerecht zu werden. Als Drittes wollte er im Interesse der Einheitlichkeit
und Einfachheit des Verjährungsrechts die heute für einige besondere
Vertragsverhältnisse bestehende fünfjährige Verjährungsfrist auf zehn Jahre erstrecken
und somit der allgemeinen vertragsrechtlichen Verjährungsfrist anpassen. In der
Wintersession 2015 beriet die kleine Kammer als Zweitrat über die Vorlage.

Die Verlängerung der relativen Verjährungsfrist war wie schon zuvor im Nationalrat auch
im Ständerat unumstritten. Demgegenüber gab die Erhöhung der absoluten
Verjährungsfrist mit Hinblick auf Spätschäden – insbesondere Asbestfälle – Anlass zu
ausgedehnten Diskussionen. Der Nationalrat hatte hier eine Verjährungsfrist von
zwanzig Jahren beschlossen, was für den Ständerat aber nicht in Frage kam. Die
Mehrheit der RK-SR beantragte ihrem Rat, die dreissigjährige Verjährungsfrist, wie sie
vom Bundesrat vorgesehen worden war, zu übernehmen. Eine Minderheit setzte sich
für das Verbleiben bei der heute geltenden Frist von zehn Jahren ein. Sie
argumentierte, dass selbst eine dreissigjährige Verjährungsfrist nicht ausreiche, um
Langzeitschäden abzudecken und ausserdem die Aktenaufbewahrungspflicht
unverändert zehn Jahre betrage, was zu prozessualen Schwierigkeiten aufgrund
mangelnder Beweise führe. Eine knappe Mehrheit der Ratsmitglieder liess sich von der
Argumentation der Kommissionsminderheit überzeugen und verwarf mit 23 zu 21
Stimmen bei 0 Enthaltungen die Erhöhung der absoluten Verjährungsfrist auf dreissig
Jahre. Auch die dritte Änderung, die Aufhebung der fünfjährigen Sonderfrist für
bestimmte Vertragsverhältnisse, wurde von der Kantonskammer abgelehnt, obwohl ihr
ihre Kommissionsmehrheit das Gegenteil beantragt hatte.

Ein letzter Streitpunkt zeigte sich in den Übergangsbestimmungen. Nachdem der EGMR
geurteilt hatte, dass das Schweizer Verjährungsrecht nicht EMRK-konform sei, weil es
einem Asbestopfer keinen Zugang zu einem Gericht gewähre, nahm sich die RK-SR der
Asbestproblematik im Besonderen an. Dazu setzte sie Übergangsbestimmungen ein,
denen zufolge das neue Verjährungsrecht unter gewissen Voraussetzungen rückwirkend
zur Anwendung kommen kann. Diese Rückwirkung soll jedoch nur subsidiär zum Zuge
kommen, soweit kein Sonderregime zur angemessenen Entschädigung von durch Asbest

BUNDESRATSGESCHÄFT
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verursachten Personenschäden besteht. Über ein solches Sonderregime in Form eines
Fonds zur Entschädigung von Asbestopfern wird zur Zeit an einem Runden Tisch mit
Vertretern der Asbestproblem-Verursacher verhandelt, welcher im März 2015 zum
ersten Mal tagte. Der Lösungsvorschlag mit einer subsidiären Rückwirkungsklausel fand
im Rat breite Zustimmung. In der Gesamtabstimmung überwies die kleine Kammer den
Entwurf einstimmig wieder an den Nationalrat zur Differenzbereinigung. 24

Im Hinblick auf die Arbeiten am Runden Tisch Asbest beschloss die RK-NR im Februar
2016 einstimmig, die Revision des Verjährungsrechts bis Ende August 2016 zu sistieren.
Dadurch sollen Erkenntnisse und Resultate des Runden Tisches in die weiteren
Beratungen zum Verjährungsrecht einfliessen können. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2016
KARIN FRICK

Mit der 2012 eingereichten Standesinitiative „Prostitution ist nicht sittenwidrig“
forderte der Kanton Bern den Bund auf, Verträge zur Erbringung einer sexuellen
Handlung gegen Entgelt durch eine entsprechende Gesetzesbestimmung als
rechtsgültig zu erklären. Dadurch soll sowohl der Rechtsschutz der betroffenen
Personen gestärkt als auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels geleistet
werden. Die Rechtskommissionen beider Räte hatten der Initiative 2013 Folge gegeben.
Im September 2015 verlängerte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission die Frist für
die Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Wintersession 2017. Die Kommission
wollte ihre Arbeit am Erlassentwurf nicht fortsetzen, bevor sie vom Bericht des
Bundesrates  über die Problematik von Prostitution und Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung (in Erfüllung diverser Postulate) Kenntnis haben werde.

Im Januar 2016 befasste sich die RK-SR erneut mit dem Berner Anliegen und beantragte
ihrem Rat, die Standesinitiative abzuschreiben. In der Argumentation stützte sie sich
auf einen Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 9. Juli 2013, in welchem das
Gericht entschied, die Sittenwidrigkeit gemäss Artikel 20 OR könne bei der Forderung
einer Prostituierten gegenüber ihrem Freier heute nicht mehr bejaht werden. Die
Kommission sah darin die Bestätigung, dass das Anliegen der Standesinitiative in der
heutigen Rechtsprechung umgesetzt werde und eine gesetzliche Festschreibung
deshalb nicht notwendig sei. Ausserdem könnten durch die gesetzliche Normierung des
Konstruktes „Prostitution“ neue Lücken und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der
Vertragsauslegung entstehen, womit der effektive Nutzen für die Prostituierten in Frage
gestellt würde. Der Ständerat und später auch der Nationalrat folgten dieser
Argumentation und schrieben die Standesinitiative ab. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

Verschuldete Personen sollen weniger stark unter Druck gesetzt werden, indem die
effektiv überwiesenen monatlichen Beträge für die Ratenzahlung von Steuern in die
Berechnung des Existenzminimums einbezogen werden, so die Forderung einer
parlamentarischen Initiative Golay (mcg, GE). Der Initiant knüpfte damit an eine 2013
abgelehnte parlamentarische Initiative Poggia (mcg, GE) (Pa.Iv. 12.405) an, welche das
gleiche Ziel verfolgt hatte. Doch auch drei Jahre später stiess das Anliegen im
Nationalrat mehrheitlich auf taube Ohren. Die grosse Kammer folgte dem Antrag ihrer
Kommissionsmehrheit und gab der Initiative keine Folge, da man Forderungen des
Gemeinwesens nicht gegenüber Forderungen anderer Gläubiger bevorzugen wolle. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK

Das Handelsregisterrecht als Teil des Obligationenrechts soll revidiert werden, um
einerseits die Qualität und Aktualität der im Register geführten Personendaten und
andererseits die Gesetzmässigkeit, Rechtsgleichheit und Übersichtlichkeit des
Registers zu verbessern. Darüber hinaus sollen Vereinfachungen bei formellen
Vorschriften die Unternehmen entlasten. Der Bundesrat hatte im April 2015 eine
entsprechende Botschaft zum Gesetzgebungsprojekt verabschiedet, mit welchem sich
der Ständerat in der Herbstsession 2016 als Erstrat befasste. So unbestritten wie das
Eintreten waren auch die meisten Vorschläge des Bundesrates und die samt und
sonders einstimmigen Anträge der RK-SR. Die Kantonskammer nahm alle Anträge ihrer
Kommission stillschweigend an, wodurch die Vorlage jedoch keine grundlegenden
Änderungen erfuhr. Während die meisten Ergänzungen darauf zielten, die bestehende
Praxis ausdrücklich im Gesetz zu verankern, brachte der Ständerat eine inhaltliche
Änderung an: Er lehnte es ab, wie vom Bundesrat vorgeschlagen das Institut der
Gemeinderschaft aus dem ZGB zu streichen, da dieses Vorhaben aus Gründen der

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK
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Einheit der Materie nicht in die Revision des Handelsregisterrechts passe. Der
Bundesrat hatte diese Art der Erbengemeinschaft mit aufgeschobener Teilung des
Erbes als nicht mehr zeitgemäss erachtet. Einstimmig verabschiedete die kleine
Kammer die nur leicht veränderte Vorlage zu Handen des Nationalrats. 28

In einer Motion forderte Peter Schilliger (fdp, LU), dass das Verursacherprinzip bei den
Inkassokosten ausdrücklich im OR verankert wird. Die Inkassokosten sollen
vollumfänglich von jener Partei getragen werden, die diese Kosten verursacht; damit
sind nach Auffassung des Motionärs neben den Verzugszinsen als Entschädigung für
den entgangenen Kapitalzins auch die Kosten für die Realisierung der Forderung, also
die Aufwendungen des Inkassounternehmens, gemeint. Es könne nicht sein, dass die
Wirtschaft die Inkassokosten selber trage und durch die Preise auf die Konsumenten
überwälze. Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, weil damit ein
Automatismus eingebaut werde, der nicht berücksichtige, dass den Schuldner in
manchen Fällen kein Verschulden am Verzug treffe. Ausserdem arbeite der Bundesrat
in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) zur Zeit an einer Untersuchung der
Praktiken von Inkassounternehmen, deren Ergebnissen nicht vorgegriffen werden solle.
Nichtsdestotrotz nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 104 zu
78 Stimmen bei drei Enthaltungen an. 29

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2016 als Zweitrat mit der Revision
des Handelsregisterrechts. Wie bereits im Erstrat stiess die Vorlage auch in der grossen
Kammer in weiten Teilen auf unbestrittene Zustimmung. Zwei inhaltliche Aspekte waren
Gegenstand der Diskussion im Nationalrat: Erstens wollte die Mehrheit der RK-NR die
Umsatzschwelle, ab welcher ein Unternehmen zum Eintrag ins Handelsregister
verpflichtet ist, von den bisherigen CHF 100'000 auf CHF 500'000 erhöhen. Sie
begründete ihr Ansinnen damit, dass für die Eintragungspflicht ins Handelsregister die
gleiche Schwelle wie für die Anwendung der allgemeinen rechnungslegungsrechtlichen
Bestimmungen gelten solle, welche aktuell bei CHF 500'000 festgesetzt ist. Die
Minderheit, welche sich für das Beibehalten des geltenden Schwellenwerts aussprach,
argumentierte mit der Verschlechterung des Gläubigerschutzes und der Transparenz im
freien Wettbewerb gegen eine solche Erhöhung. Mit 100 zu 85 Stimmen konnte sich die
bürgerliche Mehrheit durchsetzen und den Schwellenwert anheben. Als zweiter
Streitpunkt beschäftigte sich der Nationalrat mit dem Rechtsinstitut der
Gemeinderschaft, das eine Kommissionsminderheit dem Vorschlag des Bundesrates
folgend abschaffen wollte. Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit sollte es jedoch
nicht allein aufgrund seiner seltenen Verwendung abgeschafft werden. Hier bildete eine
Allianz aus Abgeordneten der Grünen, SP, CVP und SVP eine Mehrheit von 126 gegen 56
Stimmen, womit sich der Nationalrat in diesem Punkt dem Ständerat anschloss und das
Institut der Gemeinderschaft vorerst bestehen bleibt. Mit der verbleibenden Differenz
betreffend die Umsatzschwelle gab die Volkskammer die Vorlage einstimmig an den
Ständerat zurück. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Im März 2015 hatte der Nationalrat die Frist für die parlamentarische Initiative Joder
(svp, BE) zur Publikation von Erwachsenenschutzmassnahmen bis zur Wintersession
2015 verlängert. Die RK-NR hatte darauf im November 2015 einen Erlassentwurf und im
darauffolgenden Frühjahr den erläuternden Bericht dazu verabschiedet und dem
Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegt. Da die vom Initiant angestrebte Eintragung von
Erwachsenenschutzmassnahmen im Betreibungsregister in der Vernehmlassung harsch
kritisiert worden war, setzten sowohl der Bundesrat als auch die Kommissionsmehrheit
schliesslich auf eine andere Lösung: Auskünfte über Erwachsenenschutzmassnahmen
sollen weiterhin ausschliesslich durch die zuständige Erwachsenenschutzbehörde und
nach Glaubhaftmachung eines entsprechenden Interesses an Dritte erteilt werden,
allerdings soll der Bundesrat mittels Verordnung das Verfahren für solche Auskünfte
vereinheitlichen und vereinfachen. Dadurch sollen im Vergleich zum ursprünglichen
Vorschlag einerseits ein besserer Schutz dieser hochsensiblen Personendaten
gewährleistet und andererseits das Risiko falscher oder nicht mehr aktueller Daten
minimiert werden. Die Kommissionsminderheit beantragte, an der anfangs
vorgesehenen Zuständigkeit des Betreibungsamtes festzuhalten.
Der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2016 mit klarer Mehrheit für die
Version der Kommissionsmehrheit aus und der Ständerat stimmte in der
darauffolgenden Wintersession einstimmig zu. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage von beiden Räten einstimmig angenommen. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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Während die Revision des Handelsregisterrechts bisher in den allermeisten Punkten
von Einigkeit geprägt war, lieferten sich die eidgenössischen Räte im Frühjahr 2017
einen veritablen Schlagabtausch um die letzte Differenz. Die Streitfrage war, ab
welchem Umsatz ein Einzelunternehmen der Eintragungspflicht ins Handelsregister
unterliegen soll. Der Nationalrat hatte diese Schwelle im Dezember 2016 von CHF
100'000 auf CHF 500'000 erhöht, um den Wert an die geltenden Bestimmungen im
Rechnungslegungsrecht anzugleichen. Weder die ständerätliche Rechtskommission
noch der Rat konnten diesen Schritt jedoch nachvollziehen und beschlossen
einstimmig, an der 100'000-Franken-Hürde festzuhalten, wie sie auch heute geltendes
Recht ist. Bei einer Erhöhung auf CHF 500'000 fielen viele Einzelunternehmen aus der
Eintragungspflicht, was den Gläubigerschutz enorm verschlechtere, da nicht im
Handelsregister eingetragene Unternehmen nicht der Konkursbetreibung, sondern nur
der Betreibung auf Pfändung unterliegen. Doch auch der Nationalrat zeigte sich stur
und sprach sich mit 99 zu 93 Stimmen bei einer Enthaltung erneut für die Erhöhung auf
CHF 500'000 aus. Davon unbeeindruckt hielt die Kantonskammer weiterhin einstimmig
an ihrem Beschluss fest. So war es schliesslich der Nationalrat, der in seiner dritten
Beratung einlenkte, um nicht das gesamte Revisionsprojekt zu gefährden. Die Erhöhung
des Schwellenwerts stelle einen beträchtlichen Eingriff in das Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht dar und müsse nicht um jeden Preis an dieser Stelle getätigt werden. Auf
Antrag seiner Kommissionsmehrheit stimmte er der Vorlage mit 110 zu 59 Stimmen aus
SVP und FDP bei 3 Enthaltungen zu. An der Schlussabstimmung schien das Gezanke
schon wieder vergessen, hiessen doch beide Kammern das Gesetz einstimmig gut. Die
Frage nach der Umsatzschwelle ist damit jedoch noch nicht vom Tisch: Die RK-NR
verabschiedete ein Postulat (Po. 17.3115), das den Bundesrat beauftragt zu evaluieren,
ob eine Erhöhung des Schwellenwerts aufgrund der Inflation angezeigt wäre. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
KARIN FRICK

Als die Motion Schilliger (fdp, LU), die das Verursacherprinzip bei den Inkassokosten im
OR ausdrücklich festschreiben wollte, in der Sommersession 2017 dem Ständerat als
Zweitrat zur Beratung vorlag, war der Bericht über die Rahmenbedingungen für die
Praktiken von Inkassounternehmen in Erfüllung eines Postulats Comte (fdp, NE) bereits
fertig gestellt worden. Die RK-SR zog diesen in ihren Vorberatungen zur vorliegenden
Motion als Auslegeordnung für das geltende Recht im Bereich der Verzugsschäden
heran. Es sei kein Bedarf für eine Gesetzesänderung auf Kosten der Vertragsfreiheit
ersichtlich, schon gar nicht mittels der vorgeschlagenen starren Regel, die dem
Einzelfall nicht gerecht werden könne, argumentierte die Kommission und beantragte
die Ablehnung der Motion. Der Rat lehnte zunächst einen Rückweisungs- und
Umformulierungsantrag Noser (fdp, ZH) deutlich ab, der mit dem Gedanken gestellt
worden war, die Kommission möge das Anliegen in Postulatsform noch einmal
einreichen. Einen solchen Prüfungsauftrag erachtete die Ratsmehrheit als nicht
zielführend, zumal das geltende Recht zu diesem Thema gerade im oben erwähnten
Bericht eingehend untersucht worden sei. Stillschweigend lehnte der Ständerat dann
auch die Motion ab. 33

MOTION
DATUM: 29.05.2017
KARIN FRICK

Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erachtete die Rechtsbehelfe im
Gewährleistungsrecht des OR als veraltet und wählte den Weg der parlamentarischen
Initiative, um das Gewährleistungsrecht zu modernisieren und an die Anforderungen
des heutigen Wirtschaftsverkehrs anzupassen. Insbesondere beabsichtigte sie die
Anpassung des schweizerischen Rechts an die EU-Richtlinie 1999/44/EG, welche sich
in den EU-Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Konsumentenrechte bewährt habe,
ohne die Interessen des Handels zu beeinträchtigen. In der Herbstsession 2017 erteilte
der Nationalrat dem Anliegen jedoch mit 127 zu 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine
deutliche Absage. Damit folgte die bürgerliche Ratsmehrheit dem Antrag der
Kommissionsmehrheit, welche keinen Handlungsbedarf sah. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Betreibungsämter sollen vor der Ausstellung eines Betreibungsregisterauszugs
zwingend eine Wohnsitzüberprüfung vornehmen müssen. Mit einer entsprechenden
Motion wollte Nationalrat Martin Candinas (cvp, GR) den Missbrauch von
Betreibungsregisterauszügen stoppen, den er mit der geltenden Rechtslage gegeben
sieht. Aktuell dürfen Betreibungsämter bei natürlichen Personen nämlich keine
Wohnsitzprüfung vornehmen; das heisst, sie können nicht feststellen, ob die Person im
betreffenden Betreibungskreis niedergelassen ist oder einmal war. Wenn eine Person
also in einem beliebigen Betreibungskreis eine Betreibungsauskunft nachfragt, erhält
sie relativ einfach einen leeren Betreibungsregisterauszug und kann damit Gläubiger
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KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



täuschen. Der Bundesrat anerkannte in seiner Stellungnahme das Problem, sah aber
keine einfache Lösungsmöglichkeit. Mit dem Vorschlag des Motionärs würde die Gefahr
einer irreführenden Auskunft nicht beseitigt, da natürliche Personen normalerweise an
ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz, für dessen Bestimmung die Absicht dauernden
Verbleibens und nicht die Hinterlegung der Schriften massgeblich ist, betrieben werden
müssen. Wenn eine Person ihren Umzug den Behörden nicht meldet, kann sich der
zivilrechtliche Wohnsitz vom Ort, an dem die Person bei der Einwohnerkontrolle
angemeldet ist, unterscheiden. Eine saubere Lösung könne daher nur mit der
Einführung eines schweizweiten Betreibungsregisterauszugs erzielt werden, wozu die
Verwaltung zurzeit in Erfüllung eines Postulats Candinas (Po. 12.3957) einen Bericht
erstelle. Entgegen dem Antrag des Bundesrates nahm der Nationalrat die Motion in der
Herbstsession 2017 mit 110 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung an. Auch wenn mit dem
Vorstoss das Problem des „Schuldnertourismus“ nicht vollständig behoben werden
könne, sei es wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass der
erwähnte Bericht zum Papiertiger verkomme, so die offenbar überzeugende
Argumentation des Motionärs im Rat. 35

Nach Anhörung des Runden Tisches Asbest sowie von Vertretungen der Wissenschaft,
der Gewerkschaften und der Versicherungsbranche beschloss die RK-NR im September
2017 mit 13 zu 11 Stimmen, ihrem Rat die Abschreibung der Revision des
Verjährungsrechts zu beantragen. Sie bezeichnete die vom Runden Tisch erarbeitete
Stiftungslösung als ausreichend und angemessen und sah deshalb keine Notwendigkeit
für die Gesetzesrevision mehr.

Ihre Schwesterkommission teilte diese Ansicht jedoch nicht. Mit 11 zu 0 Stimmen bei
zwei Enthaltungen sprach sich die RK-SR im Oktober 2017 gegen eine Abschreibung aus.
Ziel der Gesetzesrevision sei eine verjährungsrechtliche Lösung für sämtliche
Personenschäden mit langer Latenzzeit und nicht nur für Asbestschäden. Der
Gesetzesentwurf enthalte diesbezüglich Verbesserungen, über welche in den Räten
bereits Einigkeit bestanden habe und die man nun nicht verwerfen solle. Überdies sah
es die RK-SR als wichtig an, der Kritik des EGMR am schweizerischen Verjährungsrecht
mit der Revision Rechnung zu tragen. Damit ist es an der nationalrätlichen Kommission,
die Differenzbereinigung fortzusetzen. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.10.2017
KARIN FRICK

Mit seiner Botschaft vom 24. Mai 2017 legte der Bundesrat ein Projekt vor, um das
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) und insbesondere dessen
Normen betreffend Konkurs und Nachlassvertrag zu modernisieren. Einerseits soll das
Anerkennungsverfahren ausländischer Konkursdekrete vereinfacht und andererseits die
prozessuale Stellung der Gläubiger der schweizerischen Niederlassung einer
ausländischen insolventen Gesellschaft verbessert werden. Das Bundesgericht hatte die
heutige Rechtslage in diesen Bereichen kritisiert und in der Vernehmlassung waren die
Revisionsvorschläge des Bundesrates grossmehrheitlich begrüsst worden. Die vom
Bundesrat angedachte Revision beinhaltet die folgenden vier Kernelemente: Erstens
soll das Gegenrechtserfordernis, also die Regel, dass ausländische Konkursentscheide
in der Schweiz nur dann anerkannt werden, wenn der betreffende ausländische Staat
auch einen Schweizer Konkursentscheid anerkennen würde, abgeschafft werden. Sie
habe ihr ursprüngliches Ziel, anderen Staaten einen Anreiz zur internationalen
Kooperation zu geben, verfehlt. Dennoch könnte die Schweiz einem ausländischen
Konkursentscheid weiterhin die Anerkennung verweigern, nämlich wenn dieser
rechtsstaatliche Grundsätze verletzt (sog. Ordre-public-Vorbehalt). Die zweite
Neuerung besteht in der Anerkennung von Konkursen, die am faktischen Sitz („centre of
main interest“) des Schuldners eröffnet werden, und nicht nur wie im geltenden Recht
solcher, die am statutarischen Sitz eröffnet werden. In sehr vielen Staaten – so auch in
der gesamten EU – würden Konkursverfahren am faktischen Sitz des Unternehmens
eröffnet und sofern der statutarische Sitz des Unternehmens nicht in der Schweiz liege,
gebe es auch keinen Grund, ein solches Verfahren zu verweigern. Drittens sollen die
Verfahren generell vereinfacht werden. So soll zukünftig nicht mehr zwingend nach der
Anerkennung eines ausländischen Konkursverfahrens in der Schweiz ein
Hilfskonkursverfahren durchgeführt werden müssen, sondern nur dann, wenn
schützenswerte schweizerische Gläubiger existieren. Da das Hilfskonkursverfahren zum
Zweck hat, sicherzustellen, dass Schweizer Gläubiger einen vorrangigen Zugriff auf die
Vermögenswerte in der Schweiz haben, sei dieses ein unnötiger und kostspieliger
Leerlauf im Fall, dass es keine schützenswerten schweizerischen Gläubiger gibt. Als
Viertes sollen schliesslich inländische Niederlassungsgläubiger prozessual bessergestellt
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werden, indem sie ihre Ansprüche künftig im Hilfskonkursverfahren geltend machen
können und nicht mehr wie bisher ein separates Niederlassungskonkursverfahren
beantragen müssen, dessen Verfahrenskosten sie überdies vorschiessen müssen. Auf
diese zwei parallelen Verfahren über Schweizer Niederlassungen ausländischer
Unternehmen könne verzichtet werden.

Der Ständerat befasste sich als Erstrat in der Wintersession 2017 mit der Vorlage und
trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Umkämpft waren einzig die Bedingungen
für die Anerkennung ausländischer Konkursverfahren sowie die Frage des
Gegenrechtserfordernisses. Mit einer knappen Mehrheit von 22 zu 19 Stimmen
entschied sich die Ständekammer gegen die von einer Kommissionsminderheit
geforderte zusätzliche Anerkennungsbedingung, dass das Konkursdekret eines im
faktischen Sitzstaat eröffneten Verfahrens auch im statutarischen Sitzstaat des
Schuldners anerkannt sein muss. Damit würde den Parteien ohne wirklichen Nutzen
eine zusätzliche Gutachtenpflicht aufgebürdet, was die Verfahren wieder verzögern und
verteuern würde und damit nicht im Sinne dieser Revision sei. Das
Gegenrechtserfordernis sollte einem Minderheitsantrag zufolge als Kann-Formulierung
beibehalten werden, im Sinne dass die Schweiz die Anerkennung verweigern kann, wenn
kein Gegenrecht besteht. Die Minderheit sah damit die Interessen der Schweiz besser
gewahrt, da die Klausel eine Art „Notbremse“ biete. Die Mehrheit war jedoch der
Ansicht, dass sich das Gegenrechtserfordernis in der Praxis nicht bewährt habe und der
Ordre-public-Vorbehalt die bessere „Notbremse“ darstelle. Das
Gegenrechtserfordernis schaffe – im Gegensatz zum Ordre-public-Vorbehalt – keinen
richterlichen Ermessensspielraum im Einzelfall, da das allgemeine Gegenrecht mit
einem anderen Staat beurteilt werden müsse, das ja nicht bei jedem Fall anders sei. Mit
22 zu 21 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und strich das
Gegenrechtserfordernis vollständig aus dem Gesetz. Nach einigen weiteren
Ergänzungen technischer und redaktioneller Natur nahm die kleine Kammer den
Entwurf in der Gesamtabstimmung einstimmig an. 37

Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2018 mit der Revision
des 11. Kapitels des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht, namentlich
den Normen betreffend Konkurs und Nachlassvertrag. Die Vorlage wurde von allen
Fraktionen begrüsst und es gab keine Minderheitsanträge. Ausser in zwei sehr
technischen Fragen – einerseits betreffend den Beginn für die Berechnung der Frist,
innerhalb der eine paulianische Anfechtungsklage erhoben werden kann, und
andererseits bezüglich der paulianischen Anfechtung aus dem Ausland gegen eine
zivilrechtlich rechtsgültige Sachverfügung in einer nunmehr in der Schweiz gelegenen
Sache – beantragte die RK-NR ihrem Rat überall, dem Beschluss des Ständerates
zuzustimmen. Die grosse Kammer hiess alle Anträge ihrer Kommission stillschweigend
gut und gab den Entwurf einstimmig zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
KARIN FRICK

Im Frühjahr 2018 setzte der Nationalrat die parlamentarische Beratung der Revision des
Verjährungsrechts fort, in der es, nachdem beide Räte die Vorlage je einmal behandelt
hatten, noch vier Differenzen zu bereinigen gab. Der wichtigste Streitpunkt betraf die
Länge der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden. Die Mehrheit der
nationalrätlichen Rechtskommission beantragte, sie bei zwanzig Jahren festzusetzen –
wie es der Nationalrat auch schon als Erstrat beschlossen hatte, bevor der Ständerat als
Zweitrat entschieden hatte, sie bei den heute geltenden zehn Jahren zu belassen. Die
zwanzigjährige Frist sollte einerseits einen Kompromiss zwischen der ständerätlichen
Lösung und dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates darstellen, welcher dreissig
Jahre vorgesehen hatte. Andererseits berichtete Kommissionssprecher Corrado Pardini
(sp, BE) auch von den durchgeführten Anhörungen mit der Stiftung
Entschädigungsfonds für Asbestopfer, wo die Frist von zwanzig Jahren ebenfalls als
Bestandteil des Kompromisspakets ausgehandelt und akzeptiert worden sei. «All
diejenigen, die diesen Kompromiss torpedieren, torpedieren gleichzeitig auch – das
war für die Kommission entscheidend bei ihrer Entscheidfindung – die unbürokratische
Lösungsfindung des Runden Tisches und somit auch des Fonds, der den Asbestopfern
die Entschädigungen ausbezahlen soll», strich er die Bedeutung der Vorlage heraus.
Neben der Forderung nach Rechtssicherheit aus den Wirtschaftskreisen, die den Fonds
zur unbürokratischen Hilfe speisen, drängte auch ein Entscheid des EGMR aus dem
Jahr 2014 auf die Verlängerung der Verjährungsfrist. Dieser hatte im Fall eines
Schweizer Asbestopfers entschieden, dass die zehnjährige Verjährungsfrist zu kurz sei,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
KARIN FRICK
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um den von Spätschäden betroffenen Opfern das Recht auf Zugang zu einem Gericht zu
gewährleisten. Dies bedeute wiederum, dass mit dem Status quo von zehn Jahren auch
die Rechtssicherheit nicht garantiert sei, da allfällige Klagen am EGMR gutgeheissen
würden, ergänzte BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG). Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich für die Kompromisslösung aus, jedoch nicht ohne zu betonen,
dass der Bundesrat nach wie vor eine dreissigjährige Frist bevorzugte. Im
internationalen Vergleich bleibe man auch mit zwanzig Jahren noch unter den
allgemeinen Standards. Dennoch sei selbst eine minimale Verbesserung im Vergleich
zur heutigen Situation viel wert. Demgegenüber beantragte eine
Kommissionsminderheit um Yves Nidegger (svp, GE), bei der heute geltenden,
zehnjährigen Frist zu bleiben und sich dem ständerätlichen Beschluss anzuschliessen.
Auch eine zwanzigjährige Verjährungsfrist löse die gegenwärtigen und vor allem die
zukünftigen Probleme nicht, beispielsweise hinsichtlich Spätfolgen von Medikamenten,
Nanotechnologie oder nichtionisierender Strahlung, wie SVP-Fraktionssprecher Pirmin
Schwander (svp, SZ) ausführte. Das Parlament solle sich nicht von der Wirtschaft
erpressen lassen und nicht akzeptieren, dass erst Geld in den Fonds einbezahlt werde,
wenn die Vorlage in deren Sinne angenommen worden sei. Mit 102 zu 90 Stimmen
stimmte der Nationalrat schliesslich dem Mehrheitsantrag und damit der Verlängerung
der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden auf zwanzig Jahre zu. Dagegen
votierten die geschlossene SVP-Fraktion sowie die Mehrheit der FDP-Fraktion; alle
anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen für die Änderung aus. Die übrigen
Differenzen betreffend den Stillstand der Verjährung während des Prozesses sowie die
Übergangsbestimmungen, insbesondere die Streichung der vom Ständerat eingefügten
Rückwirkungsklausel zugunsten der Rechtssicherheit, wurden diskussionslos
angenommen. 39

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
beschäftigte sich der Ständerat in der Frühjahrssession 2018 einmal mehr mit den
Normen zu Konkurs und Nachlassvertrag. Zum besseren Schutz des Schweizer
Gläubigers gegenüber Handlungen des ausländischen Schuldners hatte der Nationalrat
den Beginn der Verdachtsfrist, innerhalb derer eine paulianische Anfechtungsklage –
mit welcher vom Schuldner vor Konkurseröffnung an Dritte übertragenes Vermögen ins
Vollstreckungssubstrat zurückgeführt werden kann – erhoben werden kann, an die
Konkurseröffnung geknüpft. Die Stossrichtung werde von der Verwaltung unterstützt,
erläuterte Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI), aber der vom Nationalrat
eingeführte Mechanismus führe zum Problem, dass praktisch keine zeitliche Grenze
mehr bestehe, bis wann Konkursverwalter oder Gläubiger auf Anfechtung klagen
können. Die Verwaltung habe deshalb eine verbesserte Lösung vorgeschlagen, bei der
die Verdachtsfrist am Zeitpunkt der ausländischen Konkurseröffnung anknüpfe, die
Verjährungsfrist aber während des Anerkennungsverfahrens stillstehe. Der Ständerat
stimmte dieser Änderung stillschweigend zu. In Bezug auf die paulianische Anfechtung
aus dem Ausland gegen eine zivilrechtlich rechtsgültige Sachverfügung in einer
nunmehr in der Schweiz gelegenen Sache hatte der Ständerat als Erstrat eine neue
Bestimmung eingefügt, welche sicherstellen sollte, dass der Grundsatz des
Gutglaubensschutzes nach Schweizer Recht auch in ausländischen Entscheidungen
beachtet werden muss. Diese war vom Zweitrat dann jedoch wieder gestrichen worden.
Die Mehrheit der RK-SR beantragte ihrem Rat nun, sich dem Nationalrat anzuschliessen
und auf die Bestimmung zu verzichten, da man damit, so Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, „dogmatisch und inhaltlich absolutes Neuland betreten“ würde. Eine
Minderheit wollte festhalten, doch eine Überprüfung des ausländischen Entscheids in
der Sache sei nicht nur international verpönt, sondern widerspreche auch dem IPRG
selbst, erläuterte die Justizministerin weiter. Ausserdem stelle der Ordre-public-
Vorbehalt sicher, dass die Schweiz keine ausländischen Entscheide anwenden müsse,
die dem schweizerischen Rechtsempfinden diametral zuwiderliefen. Mit 23 zu 17
Stimmen folgte die Ständekammer schliesslich dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und schloss sich dem Nationalrat an. Mit einer verbleibenden Differenz übergab sie das
Geschäft wieder dem Nationalrat.
Die grosse Kammer stimmte der vom Ständerat beschlossenen Lösung für das Problem
bei der Frist bei Anfechtungsklagen noch in derselben Session stillschweigend zu. In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat das revidierte Gesetz einstimmig und der
Ständerat mit 36 zu 6 Stimmen an. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die Differenzbereinigung in der Revision des Verjährungsrechts stand im Sommer 2018
auf der Agenda des Ständerates. Die zentrale Frage war nach wie vor, ob die absolute
Verjährungsfrist für Personenschäden auf zwanzig Jahre verdoppelt oder wie bis anhin
bei zehn Jahren belassen werden soll. Letzteres beantragte eine Minderheit der RK-SR
um Thomas Hefti (fdp, GL), der für Kongruenz und Konsequenz im Obligationenrecht
plädierte, welche im Hinblick auf die ebenfalls zehnjährige Aufbewahrungspflicht für
Dokumente nur mit der zehnjährigen Verjährungsfrist sichergestellt werden könnten.
Die Kommissionsmehrheit beantragte jedoch, in dieser Frage dem Nationalrat zu folgen
und die Frist bei zwanzig Jahren festzusetzen. Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp,
GR) betonte auch, dass der Gesetzgeber hier in seiner Entscheidung nicht völlig frei sei,
da die zehnjährige Frist vom EGMR für unzureichend befunden worden war, um im Fall
eines Asbestopfers das Recht auf Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten. Demnach
sehe die Kommissionsmehrheit in der zwanzigjährigen Frist «eine angemessene
Abwägung zwischen Rechtssicherheit, Opferschutz, Anforderungen des EGMR und noch
realistischen Beweismöglichkeiten.» Die Ratsmehrheit schloss sich dieser
Argumentation an und hiess die zwanzigjährige Verjährungsfrist mit 38 zu 7 Stimmen
gut. Die rückwirkende Übergangsbestimmung, die der Ständerat bei seiner letzten
Beratung in die Vorlage eingefügt hatte, führte Kommissionssprecher Engler aus, sei
mittlerweile – d.h. nachdem die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer am 1. Juli
2017 ihre Aktivität aufgenommen hat – nicht mehr nötig und sogar schädlich, würde sie
doch die Rechtssicherheit für die potenziellen Geldgeber und damit die finanzielle
Sicherheit der Stiftung gefährden. Nach Schaffung der Stiftung sei in der vorliegenden
Vorlage kein Bedarf für ein Sonderregime für Asbestopfer mehr gegeben, weshalb die
Kommission die Streichung der entsprechenden Bestimmung beantragte. Diese und die
letzte verbleibende Differenz bezüglich der Neufestlegung der Gründe, die eine
Verjährung nicht beginnen oder stillstehen lassen, räumte der Ständerat mit
stillschweigender Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates aus, womit das
Geschäft für die Schlussabstimmung bereit war. Diese fiel in beiden Räten deutlich
zugunsten der Vorlage aus: Der Ständerat stimmte mit 38 zu 5 Stimmen bei einer
Enthaltung für das revidierte Verjährungsrecht; der Nationalrat tat dies mit 130 zu 68
Stimmen, wobei sich die SVP-Fraktion geschlossen dagegenstellte, was sich mit ihrer
Haltung in der Fristfrage deckte. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2018
KARIN FRICK

Stillschweigend nahm der Ständerat im Herbst 2018 eine Motion Hêche (sp, JU) an, die
Personen ohne konkrete Aussicht auf eine Schuldentilgung eine schnelle
wirtschaftliche Wiedereingliederung ermöglichen sollte. Viele überschuldete Personen
ohne Aussicht auf eine Entschuldung würden heute das ganze Leben lang bis auf das
betreibungsrechtliche Existenzminimum gepfändet, wie es der Bericht des Bundesrates
«Sanierungsverfahren für Privatpersonen» aufzeige. Solche Personen würden vom
wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen und hätten keine Aussicht auf ein
schuldenfreies Leben mehr. Damit sei Überschuldung sowohl ein Armutsfaktor als auch
ein Kostenfaktor für die öffentliche Hand. Die Schweiz brauche ein
Sanierungsverfahren, um überschuldeten Privatpersonen eine Chance auf eine
schuldenfreie Zukunft zu bieten. Der Bericht des Bundesrates zeige weiter, dass es
solche Verfahren bereits in vielen OECD-Ländern gebe, wo sie die Zahlungsmoral nicht
beeinträchtigten, sondern die wirtschaftliche Tätigkeit förderten, so die Begründung
des Motionärs. Auch der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt, hatte er
in seinem Bericht doch ebenfalls gesetzgeberischen Handlungsbedarf erkannt. 42

MOTION
DATUM: 11.09.2018
KARIN FRICK

Diskussionslos nahm der Nationalrat in der Herbstsession 2018 eine Motion Flach (glp,
AG) für ein Sanierungsverfahren für Privatpersonen an. Der Bundesrat soll dazu
verschiedene Varianten prüfen und anschliessend einen Gesetzesentwurf vorlegen. In
seinem Bericht vom März 2018 in Erfüllung eines Postulats Hêche (sp, JU) war der
Bundesrat zum Schluss gekommen, dass diesbezüglich Handlungsbedarf bestehe. Ein
Entschuldungsverfahren für Privatpersonen könne den Schuldnern eine Perspektive
eröffnen und Fehlanreize beseitigen, wovon auch die Gläubiger und die Gesellschaft als
Ganzes profitierten, zitierte der Motionär den Bericht in der Begründung seines
Vorstosses. Der Bundesrat hatte sich bereits im Bericht dazu bereit erklärt, auf
Aufforderung des Parlaments hier tätig zu werden, weshalb er auch die Motion zur
Annahme beantragt hatte. 43

MOTION
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK
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In der Frühjahrssession 2019 folgte der Nationalrat diskussionlos dem einstimmigen
Antrag seiner Rechtskommission, die Motion Hêche (sp, JU) zur wirtschaftlichen
Wiedereingliederung von Personen ohne konkrete Aussicht auf eine Schuldentilgung
anzunehmen. Verschuldete Privatpersonen hätten eine zweite Chance verdient,
weshalb es auch in der Schweiz ein Sanierungsverfahren für Privatpersonen geben
sollte, so die Begründung im entsprechenden Kommissionsbericht. 44

MOTION
DATUM: 04.03.2019
KARIN FRICK

Gemäss geltendem Recht werden Steuerforderungen bei der Berechnung des
betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht berücksichtigt. Die Thurgauer SVP-
Nationalrätin Diana Gutjahr stellte fest, dass Personen mit einer Lohnpfändung kaum in
der Lage seien, die Steuerforderungen zu begleichen. Folglich würden immer neue
Zahlungsbefehle ausgestellt, die Betreibung fortgesetzt und letztlich der Abbau der
ausstehenden Schulden praktisch verunmöglicht. Mit einer Motion (Mo. 18.3872) wollte
sie dies ändern und forderte, dass die Steuern in die Berechnung des
Existenzminimums miteinbezogen werden. In seiner Stellungnahme äusserte der
Bundesrat Verständnis für das Anliegen der Motionärin, gab aber zu Bedenken, die
Umsetzung sei aufgrund der komplexen Zusammenhänge nicht einfach. Eine Erhöhung
des Existenzminimums, wie in der Motion gefordert, hätte beispielsweise zur Folge,
dass die Gerichte bei Bestehen unterhaltsrechtlicher Verpflichtungen weniger hohe
Unterhaltszahlungen festlegen könnten, wodurch Mankofälle (wo nach der Trennung das
totale Einkommen nicht mehr ausreicht, um die Bedürfnisse der Elternteile und der
Kinder zu decken) häufiger würden. Die Problematik solle zuerst genauer untersucht
und Lösungsansätze evaluiert werden, erklärte der Bundesrat, weshalb er die Motion
zur Ablehnung beantragte.
Noch bevor der Erstrat über die Motion befinden konnte, überwies der Nationalrat im
Frühling 2019 ein entsprechendes Postulat Gutjahr (Po. 18.4263) und beauftragte den
Bundesrat damit, Möglichkeiten zum Einbezug der Steuern in die Berechnung des
Existenzminimums zu prüfen und Lösungswege aufzuzeigen. 45

POSTULAT
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Mit 7 zu 1 Stimme gab die RK-SR im Mai 2019 einer parlamentarischen Initiative Hêche
(sp, JU) zur Optimierung und besseren Koordinierung des Entschuldungsverfahrens
für Privatpersonen Folge. Die Initiative verlangt konkret, dass Schuldensanierungspläne
gerichtlich bestätigt werden können. Der Initiant erhofft sich dadurch eine Zeit- und
Geldersparnis sowohl auf Schuldner- als auch auf Gläubigerseite sowie verminderten
Aufwand für die Gerichte. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2019
KARIN FRICK

Der Bericht in Erfüllung des Postulats «Dem Schuldnertourismus einen Riegel
schieben» (Po. 12.3957) habe aufgezeigt, dass es für eine schweizweite
Betreibungsauskunft keine einfache Lösung gebe, weshalb ein schrittweises Vorgehen
gegen den Missbrauch von Betreibungsregisterauszügen angezeigt sei. So begründete
die RK-SR ihre einstimmige Unterstützung der Motion Candinas (cvp, GR), mit welcher
der Bündner CVP-Nationalrat forderte, dass Betreibungsämter vor der Ausstellung
eines Betreibungsregisterauszuges zwingend eine Wohnsitzüberprüfung vornehmen
müssen. Auch wenn das Problem des «Schuldnertourismus», d.h. des Aufbesserns der
persönlichen Zahlungsbilanz durch einen Wohnsitzwechsel, damit nicht aus der Welt
geschafft werde, sei die Motion ein Schritt in die richtige Richtung, appellierte
Kommissionssprecher Beat Rieder (cvp, VS) an das Ständeratsplenum. Auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte für die Annahme der Motion. Im
Nationalrat, der die Motion im Herbst 2017 gleichwohl gutgeheissen hatte, hatte der
Bundesrat den Vorstoss noch abgelehnt, im Lichte der Erkenntnisse aus dem
erwähnten Postulatsbericht seine Meinung dann aber geändert. Der Ständerat nahm die
Motion im Sommer 2019 stillschweigend an. 47

MOTION
DATUM: 19.06.2019
KARIN FRICK

Wie zuvor schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat die Motion Flach (glp, AG)
zum Sanierungsverfahren für Privatpersonen diskussionslos an. Sowohl die RK-SR als
auch der Bundesrat hatten die Annahme der Motion beantragt. 48

MOTION
DATUM: 19.06.2019
CATALINA SCHMID
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Im November 2019 gab auch die RK-NR der parlamentarischen Initiative Hêche (sp, JU)
zur Optimierung und besseren Koordinierung des Entschuldungsverfahrens für
Privatpersonen Folge. Die ständerätliche Kommission kann somit mit der Ausarbeitung
eines Erlasses beginnen. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
KARIN FRICK

Mittels parlamentarischer Initiative forderte SVP-Nationalrat Claudio Zanetti (ZH) im
Sommer 2019 die Ergänzung des OR um die Möglichkeit der Gründung und Führung
von Gesellschaften nach amerikanischem Recht. Durch die Abschaffung von
Inhaberaktien sei der Schweiz ein erheblicher Standortnachteil erwachsen, welcher
sich jedoch durch die private und freiwillige Anwendung des amerikanischen Rechts
kompensieren liesse. Der Vorstoss wurde ohne Vorprüfung der RK-NR im Dezember
desselben Jahres bereits wieder abgeschrieben, da der Initiant aus dem Nationalrat
ausgeschieden war. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2019
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